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bildet nur eine ere Anklage. „Vor dem Kriege“, agte ſie,
„war die kirchliche Preſſe voll avon, daß viele Paſtoren In
einer gebrochenen Stellung 3 Schrift und Bekenntnis ſtehen; Synoden
verhandelten darüber, Erläſſe der Kirchenregierungen klagten, Ein⸗
gaben von Gemeinden und Vereinigungen wurden aſt zur Tages⸗
ordnung Und das ſollte mit dem Kriege lötzlich anders eéwor⸗
den ein ?“ ollten wir mit den orten der evangeliſchen
Blätter die Lage, In der die roteſtantiſche Theologie ſich befindet,
ildern, Uir würden einen Beitrag um Verſtändnis des Welt—
krieges liefern.

Linz, Dezember 915

Vom Ochulkampf In Luremburg.
Von Dr oſef Maſ

arette un Luxemburg.

Infolge eines ungerechten Wahlgeſetze und gewiſſer im Intereſſe
der verbündeten liberal⸗ſozialiſtiſchen Parteien angewandter verwerf⸗
licher Wahlkampfmittel entſprach ſeit einer Reihe von Jahren die Zu
ſammenſetzung der luxemburgiſchen Abgeordnetenkammer keineswegs
den Verhältniſſen Im Qan. Denn Luxemburg iſt ein katholiſche Land,
deſſen Bevölkerung zJum weitaus größten eil treu ihre religiöſen
en erfüllt. Als die Kammerwahlen von 1908, bei welchen die
Blockbrüder übrigens ihr antiklerikales Programm zu verſchleiern 9E
ucht ihnen eine anſehnliche Verſtärkung Im Parlamente brachten, war
7. daß der „Kulturkampf' bald ausbrechen würde Den

antiklerikalen reiern, welche immer dringender nach einer Abände
rung des Volksſchulgeſetzes Im religionsfeindlichen Sinne verlangten,
traten mehr als zwei Drittel aller Luxemburger Männer und Jünglinge
entgegen, indem ſie Im April 1910 die die Volksvertretung 9e⸗
richtete Forderung unterſchrieben, daß In en Schulen des Landes
der Religion jener Einfluß gewahrt bleibe, welcher ihr durch die be
ehende Geſetzgebung garantiert war.

Im Großherzogtum Luxemburg gibt CS keine Schulfreiheit.
Wenn, was hier zutrifft, der Q ſich ausſchließlich das Recht vor⸗
behält, Schulen 3u gründen, und die übergroße Mehrheit der mn ſie
hineingezwungenen Kinder katholiſ iſt, dann darf das Schulweſen
nicht eigenmächtig und allein ordnen, ondern muß mit der Kirche
als dem mitintereſſierten Teile eine Verſtändigung erzielen en
Gab auch das bis 1912 in Kraft ſtehende Schulgeſetz kirchlicherſeits
Anlaß 3u ernſten Beſchwerden, ſo enthielt CS doch verſchiedene Be
ſtimmungen, welche eine Garantie für die religiös⸗ſittliche Erziehung
boten, und da der Klerus ſein Recht mi ausübte, err iR Schul
weſen Friede und Ruhe. Nur einige antiklerikale Lehrer hetzten
die beſtehenden Schulverhältniſſe, eine Anzahl Freidenker, Radikale
und Sozialiſten tat mit, und ſchließlich war die Regierung ＋ einer
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„Schulreform“ m ihrem Sinne bereit. Am Februar 1912 ſtarb
Großherzog Wilhelm von Luxemburg nach jahrelangem ſchweren
Leiden Elf Tage ſpäter egte die Eyſchenſche Regierung ſeiner ſchmerz
gebeugten itwe, der Großherzogin⸗Regentin Maria Anna, die chul⸗
vorlage or, die der zuſtändige Generaldirektor (Miniſter) Braun als
fortſchrittlich in ſchultechniſcher Beziehung mpfahl, ohne jedo auf
die weittragenden erziehlichen und religiöſen Aenderungen, die das
Geſetz bringen 0  L, aufmerkſam zu machen Mit der Unterſchrift der
Regentin verſehen, wurde die Vorlage ſofort mn der Abgeordneten⸗
kammer eingebracht. Nach langen Debatten, wobei die katholiſchen
Deputierten eS nicht redlichen Bemühungen fehlen ließen, Aum

durch weitgehende Zugeſtändniſſe zu einem Einvernehmen zu gelangen,
nahm das Parlament V  Uunt 1912 trotz der feſten und begrün⸗
eten inſprache des Biſchofe von Luxemburg, Mons. Koppes, mit

17 Stimmen das ulgeſe Den8 gab eine
Reihe ſogenannter gemäßigter Abgeordneten, die vor den Wa len
verſprochen hatten, 8 eine Aenderung des chriſtlichen Charakters
der Volksſchule 3u bekämpfen; für ſie war die Haltung der Regierung
maßgebend. Hätte dieſe ſich den maßloſen Anſprüchen der Blockfanatiker
entgegengeſtellt, ſo waäre El eine Mehrheit für ein den berechtigten
Forderungen des treukatholiſchen Volkes entſprechendes Schulgeſetz 3u
ſinden geweſen. Anfangs Auguſt ſanktionierte die junge, tieffromme
Großherzogin Marie A delheid, die erſt .  Unt den Eid
auf die Verfaſſung geleiſtet atte, das die große Mehrheit der Uxem
burgiſchen Bevölkerung mn thren heiligſten Rechten verletzende Ul⸗
geſetz durch ihre Unterſchrift Sie tat (S mit blutendem Herzen, Qus
Staatsraiſon, denn ſie, die eben erſt auf den ron elangt war,
onnte nicht daran denken, den Am eine langjährige Regie  2  —
rung und einen ſkrupelloſen Block aufzune nen

Das neue Geſetz hat die Kirche der Rechte beraubt, die ſie kraft
threr göttlichen Sendung auf die chriſtliche Ule hat Dem einheit⸗
en Zuſammenwirken von Prieſter nd Lehrer machte 8 ein Ende
Und doch die Trennung des religiöſen und profanen Unter  —
richts n Widerſpruch mit den Grundſätzen wahrer Erziehungskunſt.
Der Lehrer und ſein Unterricht ſind von der Kirche losgeriſſen. niter
chweren Strafen iſt dem Lehrer verboten, beim Religionsunterricht
auszuhelfen. Darf auch der Geiſtliche weiterhin IM Schulſaale den
Religionsunterricht erteilen, ſo iſt doch dieſer Unterricht nicht mehr
Pflichtfach denn der Vater kann ſein Kind zu jeder Zeit, oOhne Ur
ſache und Anlaß, davon dispenſieren laſſen In manchen großen Tten
werden dem Geiſtlichen wöchentlich 30 bis Religionsſtunden Iun
der Schule zugemutet, was X, durch die Seelſorge ſehr mn Anſpruch
genommen, nicht leiſten kann. Daß der Geiſtliche Im Schulſaale
Religionsunterricht erteilen darf, gibt der Volksſchule keinen II
lichen Charakter. hr Unterricht iſt IWm Grunde ern „neutraler“,
ein unkirchlicher geworden. Allerdings das atholt  —  che ewiſſen
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beſchwichtig werden durch Artikel 22 welcher den Lehrern die Pflichtauferlegt, die Kinder zur Uebung der chriſtlichen, bürgerlichen und
ſozialen Tugenden anzuleiten, und thnen verbietet, irgend
lehren, tun oder zu dulden, was die religiöſen Anſchauungenanderer erletzen könnte. Den Ausdruck chriſtliche Tugenden“ hatjeder einzelne der geſetzgebenden Faktoren anders verſtanden. Er hat
nur als hohles Schlagwort, als Faſſadenſchild zur Täuſchung der
Einfältigen zu gelten. Wenn das Büblein eines Freidenkers ſich Unter
echzig katholiſchen Kindern befindet, ſo darf Artikel das
Wort „Gott“ ni mehr vom Lehrer ausgeſprochen werden. Um den
chein 3u wahren, ließ man den Biſchof E  I der Unterrichtskommiſſion.ber was kann ETL tun neben ſieben Mitgliedern, von denen echs
von der Regierung rnannt werden? In jeder Gemeinde darf nochern Geiſtlicher der Lokalſchulkommiſſion angehören, aber dieſe Kommiſ⸗ſionen haben 3zUum größten Teile ihre Rechte verloren und können ſo
gut wie nichts mehr zur Wahrung der religiöſen Intereſſen In der Schule
tun Infolge dieſer „Schulreform“ können die kulturkämpferiſchen Ele
mente Im Lehrerkorps immer mehr überhand nehmen. Trotz alledem
verkündete Generaldirektor Braun ſalbungsvoll in der Kammer, ſein Be  2
ſtreben ginge dahin, „eine Schule mit ott und für ott chaffen“Am erſten Sonntag Im Oktober 1912 ließ der Biſchof MonsignoreKoppes von allen Kanzeln des Landes ern Hirtenſchreiben verleſen,das aufs neue das Schulgeſetz als den chriſtlichen Grundſätzen wider  2  30
ſprechen verurteilte, als unannehmbar erklärte und beſtimmte, daßder Klerus ſich nicht der Ausführung beteiligen könne, olangedie Religion QAus der Schule verbannt ſei, ſolange das Eſe dem
Biſchof die ihm als Vertreter der Kirche zuſtehenden Aufſichtsrechtevorenthalte nd den Seelſorgern die ihrem mte gebührende Stellungund Befugnis in der Schule nicht einräume. Durch Mitarbeit an der
Ausführung des verwerflichen Schulgeſetzes würde der Klerus mit
chuldig an der Verbreitung der falſchen Anſicht die neue Schuleſichere noch eine religiöſe Erziehung. Die Chriſtenlehre findet eitherin der Kirche oder anderen, dem Klerus zur Verfügung endenLokalen ＋ wobei die verſchwindend geringe Anzahl Abweſenheitenſonnenklar beweiſt, daß Prozent der Luxemburger Bevölkerungarauf halten, ihren Kindern eine katholiſch⸗religiöſe Erziehung ＋erſchaffen Pius hatte für die energiſche, pfli  gemäßeHaltung des Luxemburger Oberhirten Worte varmer Anerkennung.Auch bei den Wahlen von 1914 blieb die liberal⸗ſozialiſtiſchKammermehrheit beſtehen Rückſichtslos nu der lock ſeine acht
aus, ogar während des Krieges, doch die nationalen Sorgen den
Burgfrieden nahelegen. Die Eyſchenſche Regierung Uhr fort, dem
lock ihre volle Ergebenheit bekunden, durch eine Reihe von Ent⸗
ſcheidungen, bei denen offenbar blockfreundliche Parteirückſichten maßgebend Im Spätſommer 1915 erließ ſie für die Norma  ule,die inzige Lehrerbildungsanſtalt des Landes, ein Reglement, das dem
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El des Schulgeſetzes auch in der Lehrererziehung Einfluß verſchaffen
ſoll Braun war im Februar QAus dem Miniſterium geſchieden und
durch eine gleichgeſinnte Perſönlichkeit erſetzt worden. Nach dem
12 Oktober 1915 erfolgten Ableben des langjährigen Staatsminiſters
Dr Eyſchen erſuchte die Großherzogin deſſen drei isherige Kollegen,
Unter dem Vorſitze des rangälteſten eneraldirektors Mongenaſt die
Geſchäfte weiterzuleiten und das Kabinett vervollſtändigen. Wenige
Tage ſpäter kam die Regierung ihre Entlaſſung ein. Unter dem
ruck des Blocks beſtand ſie auf der Ernennung eines ausgeſprochenen
Freidenkers zum Direktor der erwähnten Normalſchule. Der betreffende
Kandidat hatte hervorragenden Anteil der Schulvorlage und an

dem Normalſchul⸗Reglement, beſaß alſo das volle Vertrauen der
Kammermehrheit. Er war offenbar unfähig, mMN der Theorie und Praxis
mit zuwirken der chriſtlichen Erziehung der künftigen Jugendbildner,
ſoweit noch von einer ſolchen die ede ſein kann. Uebrigens bewarb
ſich ein ſehr tüchtiger Gymnaſialprofeſſor, welcher Geiſtlicher iſt,
das hochwichtige Amt, dem er zur Zierde gereichen wür e.

Seine glänzenden Fähigkeiten und Leiſtungen ſind oft auch von der
Regierung anerkannt worden. ber trägt die Soutane und des
halb 309 die Regierung ihm den viel jüngeren Freidenker vor hrem
Standpunkt gemäß, daß während der Dauer des Krieges mM Intereſſe
des Burgfriedens die Löſung nicht dringender Streitfragen Uunter
bleiben ſoll, wo die Großherzogin die Ernennung eines
Direktors der Normalſchule bis zur Wiederherſtellung des inter⸗
nationalen Friedens verſchieben, zuma der bisherige Titular weiter
amtieren kann. Das war ihr klares Recht, denn kraft der Verfaſſung

dem Souverän die Ernennung der Beamten Der lock und
die ihm gefügige Regierung hatten jedoch nUuLl für das Intereſſe einer
kleinlichen, gehäſſigen Parteipolitik Verſtändnis und rängten die
Landesfürſtin zum Nachgeben. ſie CS ſo würde ſie nicht
nUur die eigene Ur und Selbſtachtung, ondern ihre heiligſte Pflicht
verleugnet haben, wäre ihrem auf die erfaſſung geleiſteten Eid un
treu geworden. Denn man wo ſie zum Unterſchreibungsautomaten
machen Die Großherzogin blieb alſo feſt, die Regierung erhielt die
nachgeſuchte Entlaſſung und ihre Stelle trat das Geſchäftminiſte⸗
rium Lout Als die Kammermehrheit Am und November
der Regierung einen unſäglich ſchmählichen Empfang bereitete,
löſte die Großherzogin das Parlament auf Wenn dieſe Zeilen
ſcheinen, wird das Reſultat der auf den 23 und Dezember eſt
geſetzten Wahlen zur Abgeordnetenkammer bekannt ſein Der Groß
herzogin Marie E  ei kommt das Verdienſt zu, den tyranniſchen
Gelüſten der Blockpotentaten * ge ſein Sie, die iun
Erfüllung threr religiöſen allen voranleuchtet, iſt die treueſte
Hüterin ihres Vaterlandes

Na chrift Bei den allgemeinen Kammerwahlen Dez iſt die
Blockmehrheit auf Stimmen geſunken Das Wahlreſulta bedeutet etn entſchie
denes Halt gegenüber den Attentaten auf die Gewiſſensfreiheit der Katholiken.


